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RS OGH 1957/5/29 1Ob302/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1957

Norm

VerG 1951 §4 litg

Rechtssatz

Unter den Begri0 "Streitigkeiten aus dem Vereinsverhältnis" fallen nur Streitigkeiten, die das Vereinsleben selbst

betre0en, wie zB die Mitgliedschaft, Geldgebarung usw, nicht aber solche, die ein zivilrechtliches Interesse berühren;

der Anspruch auf Entlohnung für eine erbrachte Leistung geht jedenfalls über den Rahmen einer bloßen

Verbandsstreitigkeit hinaus.
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